
Beeinträchtigung der 
Projektabwicklung?

Berücksichtigung behördlicher 
Vorgaben und Sicherheitshinweise

- Empfehlungen der Berufsgenossenschaften 
sind zu berücksichtigen (bspw. BG BAU)

- Überwachung des Gesundheitsschutzes durch 
Sicherheits- und Gesundheitskoordinator

Änderung Planungs- / Bauablauf
bspw. durch:

- Personelle / materielle Engpässe
- Einreiserestriktionen NUs
- Unterbrechung Lieferketten
- Umstellung Fertigungstechniken
- Anpassung Kolonnenstärken

Risikobewertung

- Eintrittswahrscheinlichkeit
- Termin- / Kostenfolgen

Wahrnehmung der 
Informationspflicht nach 

innen und nach außen

Steuerungsmaßnahmen / Prävention

- Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verminderung, Verlagerung

Bauzeit / Produktivität

- Auswirkungen auf das Projekt
- Soll-Ist-Vergleich 

Dokumentation in 
hinreichender Qualität und 

Quantität

nein

evtl. doch? 

Bauprojekte in der Corona-Pandemie –
Was Sie aus baubetrieblicher Sicht jetzt beachten müssen

ja

Achtung: Der bloße Hinweis auf die Corona-Pandemie löst nicht automatisch den Tatbestand der 
höheren Gewalt bzw. die damit einhergehenden Folgen aus! Deshalb gilt übergeordnet:

! AN: Der AN muss dem AG einzelfallbezogen nachweisen, warum er seine Leistung nicht erbringen kann.
AG: Auch der AG kann durch höhere Gewalt behindert sein (bspw. wegfallender Projektleiter). Der AG 
muss analog zum AN den Sachverhalt dokumentieren / nachweisen.

Wenn Sie Fragen haben, beraten wir Sie gerne. Bleiben Sie gesund!

- Ihr IWTI Team -


